
    

 
 
 
 

Beratungsergebnis zu Vorlage Nr. KJR/018/2022 
 
 

 Jugendrat des Kreises Mettmann (Kreisjugendrat) am 25.10.2022 
 

Zu Punkt 6: Änderung der Geschäftsordnung des Kreisjugendrates  
Hier: Regelung zur Durchführung von hybriden Sitzungen 

 
Anne Herchen teilt mit, dass zukünftig Sitzungen des Kreisjugendrates hybrid durchgeführt werden 
sollen. Mit Zustimmung der Beschlussvorlage bringe das Kreistagsbüro einen Vorschlag zur 
Änderung der Geschäftsordnung hinsichtlich einer Einführung von Hybrid-Sitzungen in die nächste 
Kreisjugendratssitzung am 21.12.2022 ein.  

Orion Raunig erkundigt sich, ob mit Änderung der Geschäftsordnung Hybrid-Sitzungen zu jeder 
Kreisjugendratssitzung angeboten werden oder lediglich bei einer bestehenden Erforderlichkeit. 
Frau Dey erläutert, dass mit Zustimmung der Beschlussvorlage dem Kreisjugendrat zunächst die 
Möglichkeit der Durchführung von Hybrid-Sitzungen in der Geschäftsordnung eingeräumt wird. Eine 
konkrete Gestaltung dieses Angebots liegt daraufhin im Entscheidungsbereich des Sprecherteams.  

 
Beschluss: 
 
Der Kreisjugendrat beauftragt das Kreistagsbüro, einen Entwurf zur Änderung der Geschäftsordnung 
des Kreisjugendrates hinsichtlich der Regelung zur Durchführung von hybriden Sitzungen 
vorzubereiten und zur Beschlussfassung in der nächsten Sitzung des Kreisjugendrates am 
21.12.2022 vorzulegen.  
 

  
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen 
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